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Standesamt 

  
Unterlagen für die Anmeldung der Eheschließung 

Am einfachsten ist die Anmeldung, wenn  
 

- beide Partner deutsche Staatsangehörige sind,  

- beide Partner volljährig und kinderlos sind, 

- keine/r der Partner bereits verheiratet war, 

- beide Partner ihren Wohnsitz in Erfurt haben und 

- beide Partner in Erfurt geboren sind. 
 

Dann brauchen Sie zur Anmeldung der Eheschließung nur Ihre gültigen Personalausweise oder Reisepässe. 
Ungeachtet dessen ist es für die Bearbeitung hilfreich, wenn Sie Ihre Geburtsurkunden vorlegen. 

Sind einzelne oder mehrere dieser Bedingungen nicht erfüllt, benötigen Sie folgende Unterlagen (Urkunden 
müssen aktuellen Datums sein): 

1 wenn Sie nicht in Erfurt wohnhaft gemeldet sind, eine aktuelle Aufenthaltsbescheinigung der zuständi-
gen Meldebehörde des Hauptwohnsitzes 

2 wenn Sie nicht in Erfurt geboren sind, eine aktuelle beglaubigte Ablichtung des Geburtseintrages von 
Ihrem Geburtsstandesamt 

3 wenn Sie verwitwet sind und nicht in Erfurt geheiratet hatten, außer der aktuellen Geburtsurkunde eine 
aktuelle Eheurkunde vom Heiratsstandesamt, in der die Auflösung der Ehe durch Tod des anderen Ehe-
gatten sowie die aktuelle Namensführung eingetragen sind oder 

4 wenn Sie geschieden sind und nicht in Erfurt geheiratet hatten, außer der aktuellen Geburtsurkunde 
eine aktuelle Eheurkunde vom Heiratsstandesamt, in der die Auflösung der Ehe durch Scheidung sowie 
die aktuelle Namensführung eingetragen sind und 

5 wenn Sie gemeinsame Kinder haben und diese nicht in Erfurt geboren sind, deren aktuelle Geburtsur-
kunden. 

 

Finden Sie sich in dieser Aufzählung wieder, reichen die genannten Unterlagen meistens aus. Allerdings kön-
nen in Einzelfällen - leider - weitere Unterlagen notwendig werden.  

In folgenden Fällen sollten Sie sich auf jeden Fall persönlich beim Standesamt erkundigen: 

1 eine/r der Partner besitzt oder besaß eine ausländische Staatsangehörigkeit 

2 eine/r der Partner ist im Ausland geboren 

3 eine/r der Partner hat mehrere Vorehen oder 

4 eine/r der Partner ist im Ausland geschieden worden. 
 

Heiraten können Sie: 

dienstags, mittwochs, freitags, samstags   09:00 - 12:00 Uhr 

donnerstags 09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr 
 


